
Gutachterordnung

der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

vom 19. März 2008
Auf Grund von § 4 Abs. 1 i. V. m. § 9 des Heilberufe-Kammergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1995 (GBl. S. 314), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2007 (GBl. BW S. 314), hat die Vertreterversammlung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg am 8. Dezember 2007 folgende Neu​fassung der Gutachterordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg beschlossen:

Präambel

Gutachterlich tätige Zahnärztinnen und Zahnärzte1 haben eine hohe Verantwortung. Sie bilden sich umfassend fort, sind unabhängig und unparteiisch.

§ 1

Bestellung durch die Kammer

(1)
Gutachterin oder Gutachter2 im Sinne dieser Ordnung ist eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt, die oder der vom Vorstand der Bezirkszahnärztekammer für deren Bereich für die Begutachtung zahnärztlicher Leistungen bestellt ist.

(2)
Die Bestellung eines Gutachters ist befristet für die Dauer der Kammerperiode. Eine erneute Bestellung ist möglich.

§ 2

Voraussetzung für die Bestellung
 zum Gutachter

(1)
Zum Gutachter der Kammer kann nur bestellt werden, wer 

a) Kammermitglied der Landeszahnärztekam​mer Baden-Württemberg ist,

b) eine mindestens 5-jährige Berufserfahrung als Zahnarzt besitzt oder Hochschullehrer an einer Landesuniversität in Baden-Württemberg ist und

c) eine ständige und umfassende Fortbildung nachweisen kann.

1
Formelle Bezeichnung gem. § 1 Abs. 1 Zahnheilkundegesetz; im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die weibliche Form der Berufsbezeichnung verzichtet.

2
Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die weibliche Form der Bezeichnung verzichtet.

(2)
Die Bestellung erlischt,

a) wenn der Gutachter gegenüber der Kammer, die die Bestellung vorgenommen hat, schriftlich erklärt, dass die Gutachtertätigkeit eingestellt wird,

b) wenn die Kammermitgliedschaft des Gutachters bei der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg erlischt,

c) mit Ablauf der Bestellung.

(3)
Der Gutachter kann vom Vorstand, der die Bestellung vorgenommen hat, aus einem wichtigen Grund abberufen werden.

§ 3

Gutachterliste

(1)
Die Gutachter werden von den Bezirkszahnärztekammern für deren Bereich in Gutachterlisten zusammengefasst.

(2)
Die Gutachterliste kann auf Antrag von der Kammer Dritten zur Verfügung gestellt werden.

§ 4

Rechte und Pflichten der Gutachter

(1)
Der Gutachter darf das Gutachten grundsätzlich nur dem Auftraggeber überlassen. Mit Zustimmung des Auftraggebers kann das Gutachten auch Dritten überlassen werden. Ist der Auftraggeber nicht zugleich der Patient, bedarf es für eine Weitergabe des Gutachtens der Zustimmung des Patienten.

(2)
Unbeschadet von Absatz 1 soll der Gutachter eine anonymisierte Mehrfertigung des Gutachtens unter Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzes und der Berufsordnung der Kammer zur Verfügung stellen. Soweit der Gut​achter auf Grund der Begutachtung zu der Überzeugung gelangt, dass der Verdacht von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz bezüglich der Behandlung oder der Honorarabrechnung bei dem zu beurteilenden Sachverhalt vorliegt, so ist der Gutachter verpflichtet, eine Mehrfertigung des Gutachtens der Kammer vorzulegen, sofern der Patient zustimmt.

(3)
Mit der Bezeichnung als Gutachter darf nicht geworben werden.  

(4)
Zahnärzte dürfen Patienten, die sie zum Zwecke einer Begutachtung aufgesucht haben, vor Ablauf von 24 Monaten nach Abgabe der schriftlichen Stellungnahme über die Begutachtung nicht behandeln. Dies gilt nicht für Notfälle.

(5)
Jeder Gutachter erfasst jedes von ihm erstellte Gutachten auf einem Erhebungsbogen und sendet diesen zusammen mit dem anonymisierten Gutachten (§ 4 Abs. 2) an die zuständige Bezirkszahnärztekammer.

(6)
Der Gutachter ist verpflichtet, unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen, die Gutachter​unterlagen 3 Jahre nach Fertigstellung des Gutachtens aufzubewahren. Danach sind die Unterlagen, auch solche auf elektronischen Datenträgern, zu vernichten.

§ 5

Erteilung und Ablehnung eines 
Gutachtenauftrages

(1)
Der Gutachtenauftrag kann insbesondere von einem Patienten, der Kammer, einem Kostenträger oder einem Gericht erteilt werden.

(2)
Ein Gutachtenauftrag kann abgelehnt werden oder ist zurückzugeben, wenn:

a)
sich der Gutachter für befangen hält,

b)
er nicht in den fachlichen Kompetenzbereich des Gutachters fällt, 

c)
er nicht zeitnah erledigt werden kann, 

d)
dem Gutachter nicht alle für die Begutachtung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung
stehen oder innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung gestellt werden.

§ 6 

Besondere Pflichten 
bei der Erstellung von Gutachten

(1)
Für die Bewertung der Befunde, Diagnosen und Behandlungsmethoden sind die anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde unter Berück​sichti​gung des Einzelfalls zu beachten.

(2)
Bei der Untersuchung oder Befragung eines Patienten sowie bei der schriftlichen Stellung​nahme sind nicht der Sache dienliche oder herabsetzende Äußerungen über die Be​hand​lungsweise, die Person oder über das berufliche Wissen des behandelnden Zahnarztes zu unter​lassen.

(3)
Die Erstellung des Gutachtens und die Ausstellung von Zeugnissen sind innerhalb einer an​ge​messenen Frist vorzunehmen.

(4)
Dem behandelnden Zahnarzt ist mit Zustimmung des Patienten Gelegenheit zu geben, bei der Untersuchung anwesend zu sein. Bei Begutachtungen, die im Auftrag des Gerichts  er​fol​gen, ist die Beteiligung des behandelnden Zahnarztes von der Entscheidung des Gerichts ab​hängig.

§ 7

Persönliche Erstellung des Gutachtens

(1)
Der Gutachter hat das Gutachten persönlich zu erstellen.

(2)
Mehrere Gutachter können sich zur Erstellung eines Gutachtens, das aus fachlichen Grün​den nicht von einem Gutachter allein erstellt werden kann, zusammenschließen. Hierzu ist die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. In diesen Fällen muss bei jedem, an der Er​stel​lung des Gutachtens beteiligten Gutachter, die Unabhängigkeit gewahrt sein. Das Gut​achten ist von allen Beteiligten zu unterzeichnen.

§ 8

Entschädigung

(1)
Der Gutachter erhält für seine Tätigkeit eine Entschädigung.

(2)
Grundlage für die Berechnung der Entschädigung von Privatgutachten bilden die allgemeinen ge​setz​lichen Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches.

(3)
Grundlage für die Berechnung der Entschädigung von Gerichtsgutachten ist das Justiz​ver​​gü​tungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9

Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten über die Gutachten und deren Gebührenrechnung können der Gutachter und der Auftraggeber des Gutachtens zur Streitschlichtung die zuständige Bezirkszahnärztekammer anrufen. Sachlich zuständig ist der Vorstand, der den Gutachter bestellt hat.

§ 10

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gutachterordnung der Landeszahnärzte​kammer Baden-Württemberg vom 15.01.2004 (Zahnärzteblatt Baden-Württemberg 2004, Heft 2, Seite 38 ff.), außer Kraft.“
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